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Zugbeobachtung
Wie man vielfach beobachten kann, ist das

Verhalten der V-Bediensteten bei Vorbeifahrt von
Zügen nicht immer vorschriftsmäßig. Oft wird
sogar der vorgeschriebene Standort überhauptnicht oder viel zu spät eingenommen.

Nicht selten kann man beobachten, daß Fdl
erst auf den Platz laufen, wenn der Zug fast schon
vorbeigefahren ist; der säumige Bedienstete kann
bestenfalls nur mehr das Vorhandensein des Zug-
schlußsignals beobachten. Mit Vorliebe pflegen Fdl
ihren Standort in der Tür oder im Vorbau der
Fahrdienstleitung einzunehmen. Bei jenen Fdl, die,
mit dem Rücken zum Zug gewendet, angeregtmit Fahrgästen plaudern oder aber, die vom Zug
beinahe fluchtartig weglaufen, ohne seine Vorbei-
fahrt abzuwarten, kann von einer Zugbeobachtung
überhaupt nicht mehr gesprochen werden.

Aber auch Block-, Stellwerks- und Bahn-
wärter fehlen häufig auf dem für sie bestimmten
Standort, wo sie von der Zugmannschaft gesehen
werden könnten.

Rechtzeitige Einnahme des vorgeschriebenen
Platzes ist eine wichtige Voraussetzung für eine
ordnungsgemäße Zugbeobachtung. Da die Sorge
um die Verkehrssicherheit jeder anderen Arbeit
voranzugehen hat, dürfen sich die Bediensteten von
ihr durch nichts abhalten lassen. Ihre Anwesenheit
am Platz gibt nicht nur den Zugmannschaften, son-
dern auch den Reisenden das Gefühl der Sicher-
heit. Sie können sehen, daß ihre Fahrt aufmerk-
sam bewacht wird.

Die Beobachtung des Zuges obliegt aber nicht
allein den Bf- und Str-Bediensteten, sondern auch
der gesamten Zugmannschaft - der Tfz-Mann-
schaft nur, soweit es die sonstigen Tätigkeiten zu-
lassen -, die während der Fahrt auf alle wahr-
nehmbaren Unregelmäßigkeiten zu achten hat.

Sind alle Bediensteten, denen die Zugbeobach-
tung obliegt, wachsam und stets pflichtbe-
wußt, so können selbst plötzlich bei einem Zug
auftretende Gefahren durch rasches und folgerich-
tiges Handeln meist noch abgewendet werden.

Nichtbeachtung eines vorgesehenen Aufenthaltes
In letzter Zeit waren wieder einige Fälle von

Durchfahrten personenbefördernder Züge in plan-
mäßigen Anhaltestellen zu verzeichnen. Wieso
kommt es immer wieder zu solchen Anständen ?

Aus den Erhebungsschriften der Ereignisse
sind verschiedene Fehlerquellen festzustellen:

Zugführer und Schaffner verlassen sich auf
den Tfz-Führer und achten nicht auf Einhaltung
der vorgesehenen Aufenthalte.

„Unaufschiebbare Schreibarbeiten" werden oft
vorgeschützt, mit der Absicht, damit Nachlässig-
keiten bei der Streckenbeobachtung zu erklären.

Nur gewissenhafte Beachtung des berichtigten
Buchfahrplanes und Beobachtung der Strecke sind
die richtigen Mittel, um unerlaubtes Durchfahren
in Anhaltestellen zu vermeiden. Verlasse sich
keiner auf den anderen.

Leider herrscht bei vielen Zugbegleitmann-
schaften nach wie vor die vollkommen unrichtige
Ansicht, im Falle einer unerlaubten Durchfahrt

'

die Notbremse nicht betätigen zu müssen, um
damit eine Gefährdung der Reisenden zu ver-
meiden.

Es wird daher neuerlich an die Bestimmungen
des Punktes 481 der DV V 3 erinnert, wonach bei
Nichtbeachtung eines vorgesehenen Aufenthaltes
Dienstunfähigkeit des Tfz-Führers angenommen
werden muß ! Die Zugbegleitmannschaft _ insbe_
sondere aber der Zugführer - ist in einem solchen
Fall dazu verpflichtet, den Zug sofort anzuhalten !

Verspätungsursache: Schlaf !

Am 26. Mai wurde Zug Ex 238 „Italien-
Osterreich-Expreß" im Bf W. 22 Minuten verspä-
tet und Zug Ex 233 „Osterreich-Italien-Expreß"
im gleichen Bf 3 Minuten verhalten.

Ursache: Der Fdl des Bf W. war nach Durch-
fahrt des Zuges 1987 um 2.17 Uhr eingeschlafen.
Er hörte weder das Läuten am Fernsprecher von
beiden Nachbarbf F. und N., noch das Klopfen
des Stellwerkswärters bzw. des inzwischen in den
Bf gekommenen Zugführers des Zuges Ex 238. Er
erwachte erst, als der Zugfüher und der Stellwerks-
wärter die Außentür zur Fahrdienstleitung aufge-
brochen hatten. Als Ursache seines tiefen Schlafes
gab der Fdl das Vorhandensein eines Fliederstraußes
in der Fahrdienstleitung an !

Erschwerend für den Bediensteten war, daß
er am 29. Mai auch Zug 981 vor dem Einfahr-
signal seines Bf 10 Minuten verhalten hat. Der
Bedienstete wurde wegen Verstoßes gegen die Be-
stimmungen der DV V 3 Punkte 181 und 231 sowie
der DO, $ 18 im Ordnungsstrafwege mit einer
Geldbuße im Ausmaß von 10 %o bestraft !

-

n

Kampf dem Lärm!
Ausgangspunkt und Leitsatz der Lärmbekämpfung muß die Erkenntnis sein, daß jeder Lärm,

der andere schädigt oder auch nur belästigt, grundsätzlich unerlaubt und widerrechtlich ist.
(Aus „Nachrichten des Lärmbekämpfungszentrums LBZ".)
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Hıefur wurde dıe Bedienungsanweısung fur
Bf-Bedienstete, dıe ın übersichtlicher Form dıe zur
Sıcherstellung der Betriebsarten „Kuhlbetrieb oder
Teıilbetrieb" erforderlichen Maßnahmen zusam-
menfaßt, erstellt.

Auf dıe Anfuhrung „Vollbetrieb" und „Not-
betrieb" wurde verzichtet, da beı ersterem ın der
Regel das ın der Bedienung des Wagens kundıge
Speisewagenpersonal beım Wagen anwesend seın
muß und beı letzterem unbedingt eın Wagenauf-
sichtsbediensteter einzuschalten ıst.

Die Bedienungstafel mıt den Schaltern befin-
det sıch ım Vorraum auf der Kuchenseite ım In-
neren des Wagens

Zu beachten ıst, daß sıch der Stromabnehmer
bei

a) Bewegung des Wagens um zırka 1 Radum-
drehung

b) Betatigung des Wagenhauptschalters am Un-
tergestell

c) Betatiıgung des Notschalters ım Apparate-
schrank

d) Spannungsausfall ın der Fahrleıtung
e) Absınken des Anpreßdruckes des Stromab-

nehmers unter 5,5 atu
f) fehlendem Fahrdraht
8) Einspeisung aus der Hauptheizleitung

selbsttatig senkt und, ausgenommen dıe Punkte f)und g), durch Betatıgung des Drucktasters S1bi
wıeder gehoben werden muß

Durch gewissenhafte Einhaltung
der Güterzugbildevorschrift (GZV)
vermeidet ihr unnötige Verschubarbeiten.
Helft, den Betrieb flüssiger zu gestalten, und
beschleunigt gleichzeitig den Wagenumlauf!
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Betriebsanstände
(Auszug aus DA. 4200-5-71 der BBD Innsbruck

vom 26. Julı 1971)
» . . Es darf keın Weg und keine Mühe ge-

scheut werden, um eine einwandfreie Dienstleistung
beı den einzelnen Betriebshandlungen zu erreichen
Jeder Bedienstete muß sıch stets bewußt seın, wıe
vergeßlich er ıst Diese Tatsache muß beı allen
Tatıgkeiten berucksichtigt werden, und es sınd da-
her ımmer dıe vorgesehenen ‚Gedachtnisstutzen'
wıe Hılfssperren, Schilder, Vollzugsbestatigungen,
eingetragene Ruckmeldungen und Annahmen un-
bedingt anzuwenden bzw. zu uberprüfen Schwere
Zugzusammenstoße und vıele sonstige Unfalle
waren schon oft dıe Folge der Nichtanbringung
und Nichtbenutzung von ‚Gedachtnisstutzen'

Technische Einrichtungen sınd vorhanden, um
menschliche Unzulanglichkeiten auszuschalten und
den Bediensteten ıhre Tatıgkeiten zu erleichtern.
Es sınd daher diese Einrichtungen so lange zu
bedienen, als ıhre Tauglichkeit gegeben ıst Es ware
so manche Zuggefahrdung wegen angeblıcher
Blockstorung unterblieben, wenn der Bedienstete
keıne Storung angenommen, sondern vorerst alle
Einrichtungen ın dıe Grundstellung gebracht hatte

Sınd Sıe sıch ımmer bewußt, daß neben der
Erhaltung des Lebens und der Gesundheit des
Menschen auch erforderlich ıst, den Österreichi-
schen Bundesbahnen den Wert des anvertrauten
Beforderungsgutes, des rollenden Materials und
der Anlagen zu erhalten Die bereits mehrmals
genannte Wertzahl eınes Reisezuges mıt 15 Wagen
und zweı Tfz von zırka 50 Millionen Schilling ohne
den Wert der Menschen seı nochmals allen ın Er-
ınnerung gebracht. Auch der Wert eınes Guter-
zuges kann dıese Summe erreichen.

Fuhren Sıe alle Betriebshandlungen bewußt
aus und handeln Sıe nıe, wenn Sıe den geringsten
Zweifel an der Ausfuhrung haben ! "

Bezettelung leerer verfügter Wagen, die wegen
besonderer Dringlichkeit beschleunigt befördert

werden sollen

(Auszug aus DA. 30 136-3-71 vom 9. Julı 1971)

». » » Um die beschleunigt zu befordernden
leeren Wagen aus der Masse der anderen leeren
Wagen hervorzuheben, ıhre bevorzugte Beforde-
rung schon reın außerlich deutlich erkennbar an-
zuzeigen, dıe bevorzugte Beforderung auf eın
echtes Erfordernis zu beschränken und eınen ratıo-
nellen Beforderungsablauf zu erzielen, ıst ab 1. Au-
gust 1971 folgender Vorgang probeweise eınge-
fuhrt worden.

Die Oberdirıgenten der Wagenleitungen be-
stimmen dıe besondere Dringlichkeit eınes leeren
Wagens und verstandigen hıevon den jeweiligen
Versandbahnhof ın der WV durch den Zusatz
‚Dringend'

Z. B.: Bf Jedlersdorf
Gb 1 dringend Knittelfeld
Gb 3 Knittelfeld.

Der Versandbf umrandet den fur dıe Be-
forderung jeweils ın Frage kommenden ‚Verfugt-
zettel' mıt eınem Rotstift und bezettelt damıt
den leeren Wagen Im Beıspielsfalle daher nur
eınen Gb-Wagen nach Knittelfeld Solcherart be-
zettelte leere Wagen werden gemaß DV V 42
Zıffer 12 nach ‚d) Bevorzugte Frachten nach Pkt
11c' und vor ,e) sonstige Frachten' eingestuft
und sınd entsprechend der zugewiesenen Rang-
ordnung zu befordern.

Der bisher gehandhabte Vorgang der Instra-
dıerung der Leerwagen durch dıe Beforderungs-
dıenste entfallt ab 1. August 1971. Er ist nur auf
Ausnahmefalle zu beschranken

-

Die ın Betracht kommenden Stellen sınd von
den BBDionen durch eıne ‚Beforderungsdienstliche
Anordnung' zu verstandigen, ın der auch nach-
stehende Musterzeichnung aufzunehmen ıst.

Verfugt
am

von

nach

Letzter Rıchtbf

!
rot

Außerdem ıst noch ın dıe „Beforderungs-
dienstliche Anordnung" aufzunehmen, daß ent-
gegen Pkt 27 der DV V 47 Dienstgutfrachtbriefe
nıcht mehr abzustempeln sınd."

Achtet auf DAS VORHANDENSEIN DER Verschlüßkanpen bei esselwagen!






















